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TEIL I — GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG 

1. ZU ERBRINGENDE DIENSTLEISTUNG 

Die Europäische Union (im Folgenden „Union“ oder „EU“) veröffentlicht eine 

Ausschreibung zum Abschluss von Rahmenverträgen für das Übersetzen von Texten über 

die politische und administrative Tätigkeit der Union. Der Auftraggeber, der die Union 

vertritt, ist die Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission (im 

Folgenden „DGT“). 

Bei der zu erbringenden Dienstleistung handelt es sich hauptsächlich um Übersetzen. Für 

die Zwecke dieser Rahmenverträge ist das Übersetzen eine Dienstleistung, die auch das 

Korrekturlesen und die fachliche Prüfung umfasst. Aufträge können auch Änderungen 

umfassen, d. h. das Übersetzen und Einarbeiten von inhaltlichen Änderungen, die an 

einem bereits übersetzten Text vorgenommen werden (z. B. neue Versionen von Texten). 

Die Aufträge können auch die Lieferung von Translation-Memories (TMs) oder von 

Dateien in einem besonderen Format zum Austausch von Übersetzungsdaten (z. B. 

XLIFF) umfassen; diese TMs bzw. Dateien sind in Erfüllung des Rahmenvertrags (RV) zu 

erstellen. 

Die gelieferten Aufträge müssen höchsten Qualitätsanforderungen genügen, das geforderte 

Dateiformat aufweisen sowie vollständig Korrektur gelesen und veröffentlichungsreif 

sein. Die Lieferfristen können sehr kurz sein. Die Übersetzungen werden oft für fest 

terminierte Sitzungen, Veröffentlichungen und/oder laufende Rechtsetzungsverfahren 

benötigt, weswegen größter Wert auf die Einhaltung der Termine gelegt wird, 

insbesondere bei eiligen Aufträgen. 

Die Ausgangstexte werden unterschiedlich lang, unterschiedlich geartet (es wird sich u. a. 

um Rechtsvorschriften und hoch technische Texte handeln) und unterschiedlich schwer 

sein, und sie werden potenziell alle Zuständigkeitsbereiche der Union betreffen. 

Hierfür sucht die DGT hoch qualifizierte und erfahrene Übersetzungsdienstleister, die 

über ausreichende Kapazitäten verfügen und auf die sie sich voll und ganz verlassen kann. 

Bewerben können sich Einzelpersonen (die z. B. gemeinsame Angebote abgeben), 

Organisationen und sonstige Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern. Die Bieter können 

Angebote für ein Los oder für mehrere Lose (Sprachenkombinationen) abgeben. 

Für jedes Los werden die Bieter entsprechend dem Qualitäts-Preis-Verhältnis ihres 

Angebots eingestuft; Rahmenverträge werden an die Bieter vergeben, die die am höchsten 

eingestuften Angebote abgegeben haben. 

Dem Auftragnehmer mit dem am höchsten eingestuften Angebot werden alle Aufträge 

angeboten, und er sollte sie auch alle annehmen, einschließlich der dringenden. Nimmt der 

Auftragnehmer einen Auftrag nicht an, so wird der Auftrag dem am zweithöchsten 

eingestuften Auftragnehmer angeboten. 

Wenn der am höchsten eingestufte Auftragnehmer wiederholt Aufträge nicht annimmt, 

den Liefertermin nicht einhält oder schlechte Qualität liefert, kann der RV gekündigt 

werden (siehe Artikel II.18 des RV). In diesem Fall wird der am zweithöchsten eingestufte 

Auftragnehmer mit einem Monat Vorlaufzeit aufgefordert werden, die Aufgabe des am 

höchsten eingestuften Auftragnehmers zu übernehmen; alle Aufträge werden dann ihm 
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angeboten, und er sollte sie auch alle annehmen. Die DGT wird die Bedingungen des RV 

nicht erneut verhandeln. 

Die Rahmenverträge treten am 1. Juli 2020 in Kraft getreten und gelten bis 29. Februar 

2024. 

Die DGT behält sich vor, nicht für alle Lose Rahmenverträge zu unterzeichnen oder das 

Vergabeverfahren zu annullieren, wenn es nicht die erwarteten Ergebnisse zeitigt. 

1.1. RECHTSGRUNDLAGE 

Rechtsgrundlage für die Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Organe und 

Einrichtungen der EU sind die Haushaltsordnung1 und die EU-Rechtsprechung. 

1.2. LOSE 

Es gibt 49 Lose (siehe die Tabelle in Abschnitt 14.1). Je Los werden höchstens fünf 

Rahmenverträge unterzeichnet. 

2. DEFINITIONEN 

Im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung bezeichnet der Ausdruck 

 „Auftrag“ die Dienstleistungen, die in einem Auftragsschein angefordert werden, 

insbesondere das Übersetzen der Texte, die in einem Auftragsschein aufgeführt 

sind; 

 „anweisungsbefugte Verwaltungseinheit“ die Verwaltungseinheit der DGT, die 

für die Ausstellung der Auftragsscheine und Einzelverträge sowie für die 

entsprechende Abrechnung zuständig ist; 

 „CAT-Tool“ (CAT = computer-assisted translation – computergestütztes 

Übersetzen) Software, die dazu konzipiert ist, den Übersetzungsprozess zu 

unterstützen und zu erleichtern, z. B. Translation-Memory-Systeme und 

Terminologiedatenbanken; 

 „Auftragnehmer“ einen Wirtschaftsteilnehmer, mit dem die DGT als Ergebnis 

dieses Vergabeverfahrens einen RV schließt; 

 „eXtra-Portal“ eine Anwendung für den Austausch zwischen der DGT und den 

Auftragnehmern; 

 „Wirtschaftsteilnehmer“ eine natürliche oder juristische Person, einschließlich 

einer öffentlichen Einrichtung oder einer Gruppe solcher Personen, die die 

Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen, die Erbringung von 

Dienstleistungen oder die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen anbietet; 

                                                 

1  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über 

die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) 

Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) 

Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 

Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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 „Rahmenvertrag“ oder „RV“ einen Vertrag zwischen dem Auftraggeber und 

einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern, der zum Ziel hat, die Bedingungen 

für die Einzelverträge oder Auftragsscheine, die im Laufe eines bestimmten 

Zeitraums geschlossen bzw. ausgestellt werden sollen, festzulegen, insbesondere in 

Bezug auf den Preis und gegebenenfalls den Umfang der Arbeiten; 

 „Sprachressourcen“ ein- oder mehrsprachige Daten, die die DGT den 

Auftragnehmern zur Ausführung ihrer Aufträge bereitstellen kann, z. B. 

Translation-Memories und Ergebnisse der maschinellen Übersetzung im TMX-

Dateiformat, Terminologiedatenbanken im TBX-Dateiformat, Referenztexte in 

einem Microsoft-Office-Format oder in anderen Formaten; 

 „Los“ eine Sprachenkombination; 

 „Auftragsschein“ eine vereinfachte Form eines Einzelvertrags, mit dem die DGT 

Aufträge im Rahmen dieses RV erteilt und der Angaben zur Art der zu 

erbringenden Dienstleistung, zum Umfang der Arbeit, zum Liefertermin (Datum 

und Uhrzeit) sowie zum geschuldeten Honorar enthält. Dem Auftragsschein 

können außerdem ein Informationsblatt sowie spezifische Anweisungen, z. B. zur 

Formatierung, zum Verwendungszweck des Textes, zur Lieferung und zur 

Verwendung von Translation-Memory-Software, beigefügt sein. Ein Verweis auf 

einen Auftragsschein gilt als ein Verweis auf einen Einzelvertrag, und umgekehrt. 

Für die Zwecke dieser Rahmenverträge gelten alle mit einem Auftragsschein in 

Auftrag gegebenen Dienstleistungen als ein einziger Auftrag; 

 „Qualitätssicherung“ ein Bündel von Verfahren, die der Auftragnehmer 

durchzuführen hat, um zu gewährleisten, dass der erledigte Auftrag die in diesen 

Spezifikationen der Ausschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllt; 

 „fachliche Prüfung“ oder „fachlich prüfen“ die Prüfung eines Zieltextes auf 

seine Zwecktauglichkeit und auf die Einhaltung der Konventionen, die für das im 

Auftragsschein oder Einzelvertrag festgelegte Fachgebiet gelten, sowie die 

Vornahme der hierzu erforderlichen Anpassungen; 

 „Korrekturlesen“ oder „Korrektur lesen“ den systematischen Vergleich 

zwischen Ausgangstext und Zieltext vor der Lieferung, wodurch sichergestellt 

werden soll, dass der Zieltext den Ausgangstext präzise und kohärent wiedergibt, 

dass der Zieltext den in diesen Spezifikationen festgelegten 

Qualitätsanforderungen genügt und dass keine unbegründete Abweichung 

zwischen Ausgangstext und Zieltext besteht; 

 „Ausgangstext“ den zu übersetzenden Text; 

 „Einzelvertrag“ einen von der anweisungsbefugten Verwaltungseinheit des 

Auftraggebers ausgestellten Vertrag, der die Einzelheiten eines bestimmten 

Auftrags im Rahmen des RV regelt. Er hat den gleichen Zweck wie der 

Auftragsschein, kann jedoch zusätzliche Bestimmungen enthalten; 

 „Standardseite“ in der Ausgangssprache vorliegenden Text im Umfang von 

1500 Anschlägen ohne Leerschritte (dies entspricht in etwa 300 Wörtern bzw. 

30 Zeilen); 

 „Vertragspartnerportal“ das e-PRIOR-Portal, das es dem Auftragnehmer 

ermöglicht, elektronische Unternehmensunterlagen (z. B. Rechnungen) über eine 

grafische Benutzeroberfläche auszutauschen; 
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 „Zieltext“ die Übersetzung; 

 „Bieter“ einen Wirtschaftsteilnehmer, der ein Angebot für diese Ausschreibung 

abgegeben hat; 

 „Translation-Memory“ oder „TM“ eine Datenbank mit Segmenten des 

Ausgangstextes und entsprechenden übersetzten Segmenten; 

 „Version“ eine Änderungsfassung (üblicherweise als Version 01, 02, 03 usw. 

bezeichnet) eines Ausgangstextes, der von der Europäischen Kommission noch 

bearbeitet wird; 

 „Arbeitstag“ einen Arbeitstag der Europäischen Kommission in Brüssel. 

3. QUALITÄTSANFORDERUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE 

3.1. QUALITÄTSKRITERIEN 

Der gelieferte Auftrag muss so sein, dass er unmittelbar verwendet werden kann, ohne 

dass die DGT ihn nachformatieren, Korrektur lesen, fachlich prüfen oder nachbessern 

muss. Auch Text aus Sprachressourcen, die von der DGT bereitgestellt werden 

(einschließlich TM-Segmenten mit einer 100 %igen Match-Rate), muss Korrektur gelesen 

und fachlich geprüft werden, wenn dies nötig ist, um den Anforderungen zu genügen und 

insbesondere um Einheitlichkeit im gesamten Zieltext sicherzustellen. 

Der gelieferte Auftrag muss den folgenden Qualitätsanforderungen genügen: 

Sprachliche Qualitätsanforderungen 

 Der Inhalt des Ausgangstextes muss im Zieltext präzise und ohne unbegründete 

Auslassungen oder Zusätze wiedergegeben werden; 

 Verweise auf veröffentlichte Dokumente sowie explizite oder implizite Zitate aus 

solchen Dokumenten müssen geprüft und korrekt zitiert werden; 

 im gesamten Text muss einheitlich die korrekte, d. h. die dem betreffenden 

Fachgebiet angemessene und im Einklang mit den Referenzunterlagen und 

relevanten Benennungskonventionen stehende Terminologie verwendet werden; 

 die für die Zielsprache geltenden sprachlichen Normen, insbesondere Grammatik-, 

Zeichensetzungs- und Rechtschreibregeln, müssen einheitlich beachtet werden; 

 die institutionellen und dokumentenspezifischen Stilanforderungen, z. B. 

einschlägige Leitfäden und Dokumentvorlagen (Muster) oder gezielte 

Anweisungen der anweisungsbefugten Verwaltungseinheit, müssen eingehalten 

werden; 

 allgemeine stilistische Anforderungen müssen eingehalten werden; z. B. muss der 

Text flüssig, idiomatisch, einheitlich und bedarfsgerecht geschrieben sein. 

Technische Qualitätsanforderungen 

 Die Fristen (Tag und Uhrzeit) müssen eingehalten werden; 

 die Anforderungen an Gestaltung und Präsentation müssen eingehalten werden; 

dies betrifft z. B. die Formatierung von Textteilen und Absätzen, das physische 

Layout, die Einbindung grafischer Elemente, die Auszeichnung (Tags) und 

technische Vorgaben für besondere Einstellungen und die Segmentierung; 
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 sofern im Auftragsschein kein anderes Format vorgegeben ist, muss die 

Formatierung des Ausgangstextes beibehalten werden (gegebenenfalls 

einschließlich Codes und Tags); 

 umfasst der Auftrag die Lieferung einer Word-Datei und eines Translation-

Memory oder einer XLIFF-Datei, so muss der Inhalt dieser Dateien identisch sein, 

d. h. das Translation-Memory bzw. die XLIFF-Datei muss die endgültige Fassung 

des Zieltextes enthalten, wie er in der Word-Datei geliefert wird; 

 die Struktur von XLIFF-Dateien darf nicht geändert oder beschädigt werden, 

indem z. B. ihr Name, die Sprachencodes oder die Segmentierung geändert wird. 

3.2. BEWERTUNG DER GELIEFERTEN AUFTRÄGE 

Die DGT prüft den gelieferten Auftrag auf seine Übereinstimmung mit den 

Qualitätsanforderungen und gibt ihm eine der folgenden Noten: 

very good (sehr gut) – Der Auftrag genügt den Qualitätsanforderungen voll und ganz. 

Es sind keine oder nur sehr geringfügige Eingriffe erforderlich; 

good (gut) – Der Auftrag genügt den Qualitätsanforderungen im Großen und Ganzen, 

weist jedoch eine begrenzte Anzahl kleiner Mängel bezüglich einer oder mehrerer 

dieser Anforderungen auf und erfordert einige Eingriffe; 

insufficient (unzureichend) – Der Auftrag bleibt hinter den Qualitätsanforderungen 

zurück. Der Auftrag weist mehrere oder gravierende Mängel auf, die seine 

Verwendbarkeit und Verlässlichkeit beeinträchtigen. Der Aufwand für das 

Korrekturlesen, um den Auftrag in eine bedarfsgerechte Form zu bringen, ist 

beträchtlich; 

unacceptable (unannehmbar) – Der Auftrag genügt den Anforderungen eindeutig nicht. 

Er weist viele erhebliche Mängel auf. Diese Mängel sind so zahlreich oder gravierend, 

dass sie die Verwendbarkeit und Verlässlichkeit des Auftrags insgesamt ernsthaft 

beeinträchtigen. Die Mängel lassen beträchtliche Defizite hinsichtlich der beruflichen 

Sorgfalt und/oder der Qualitätskontrolle erkennen. Um die Übersetzung in eine 

bedarfsgerechte Form zu bringen, ist umfangreiches Korrekturlesen oder völliges oder 

teilweises Neuübersetzen erforderlich. Es erfolgt keine Zahlung. 

Informationen zur Bewertung werden auf dem eXtra-Portal bereitgestellt. Dazu können 

auch Hinweise gehören, die der Auftragnehmer bei künftigen Aufträgen berücksichtigen 

soll. 

3.3. MONATLICHE BEURTEILUNG 

Jeden Monat beurteilt die DGT die Gesamterfüllung des RV, indem sie die Qualität der 

bewerteten, im zurückliegenden Monat n gelieferten Seiten prüft. 

Für die Zwecke dieser Beurteilung weist eine bewertete Seite ausreichende Qualität auf 

(„bestanden“), wenn sie mit „very good“ oder mit „good“ benotet wird, und 

unzureichende Qualität („nicht bestanden“), wenn sie mit „insufficient“ oder 

„unacceptable“ benotet wird. 
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Werden weniger als 85 % der bewerteten Seiten als „bestandene“ Seiten benotet, so wird 

eine Vertragsstrafe in Höhe von 15 % des Wertes2 der im Monat n gelieferten Zieltexte 

angewandt. Passiert dies innerhalb von neun Monaten ab dem Monat n nochmals, so 

beträgt die Vertragsstrafe 30 %; zudem erhält der Auftragnehmer ein Warnschreiben, dass 

der RV gekündigt wird, wenn sich dies innerhalb von neun Monaten ab dem Monat n 

wiederholt. Passiert dies ein drittes Mal innerhalb von neun Monaten ab dem Monat n, so 

beträgt die Vertragsstrafe 50 %; außerdem wird der RV gemäß seinem Artikel II.18 

gekündigt. 

Wurden im Monat n weniger als 500 Seiten geliefert, so wird die Beurteilung ausgesetzt, 

bis diese Schwelle erreicht ist. Die Höhe der Vertragsstrafe richtet sich nach dem Wert der 

im gesamten Beurteilungszeitraum gelieferten Zieltexte. Für die Berechnung des 

neunmonatigen Zeitraums gilt als erster Monat des Zeitraums der Monat n. 

Der Auftragnehmer hat ab dem Tag, an dem ihm die Vertragsstrafe mitgeteilt wurde, fünf 

Arbeitstage Zeit, sich zu äußern. 

4. AUSFÜHRUNG DES RV 

4.1. ERTEILUNG DER AUFTRÄGE 

Die Aufträge werden auf dem eXtra-Portal bereitgestellt. Der am höchsten eingestufte 

Auftragnehmer muss die Annahme eines Auftrags, sofern keine andere Frist angegeben 

ist, innerhalb von drei Stunden bestätigen. Eine fehlende Annahmebestätigung gilt als 

Ablehnung des Auftrags. Sobald der Auftrag angenommen ist, wird der Auftragsschein 

über das eXtra-Portal ausgestellt. 

4.2. LIEFERUNG UND FRISTEN 

Die Lieferung ist erfolgt, wenn der erledigte Auftrag auf das eXtra-Portal hochgeladen 

oder der DGT in der im Auftragsschein angegebenen Weise übermittelt worden ist. Ist das 

Portal vorübergehend nicht verfügbar, so sind die Aufträge per E-Mail an die im 

Auftragsschein angegebene Adresse zu übermitteln. 

Die Lieferung hat bis 23.59 Uhr Brüsseler Ortszeit des im Auftragsschein angegebenen 

Tages zu erfolgen, sofern darin keine andere Uhrzeit angegeben ist. Mit der 

Auftragsannahme erkennt der Auftragnehmer die Lieferfrist an, die dadurch zu einer 

vertraglichen Verpflichtung wird. Eventuelle Verzögerungen müssen der 

anweisungsbefugten Verwaltungseinheit unverzüglich gemeldet werden. 

Außer in Fällen höherer Gewalt (Artikel II.14 des RV) führt jede Fristüberschreitung zu 

Schadenersatzforderungen (Artikel I.6.2); sie kann auch zur Kündigung des RV (siehe 

Artikel II.18) führen. 

                                                 

2  Der gemäß Abschnitt 15.3 berechnete Preis je gelieferter Seite. 
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4.3. ABNAHME 

Nach einer Prüfung, die sich auch auf das Vorliegen von Belegen (etwa Nachweisen, dass 

Rechte von Dritten erworben wurden, sofern dies gemäß Artikel I.10.2 des RV gefordert 

wird) erstreckt, wird der gelieferte Auftrag von der DGT formal abgenommen und zur 

Zahlung freigegeben; außerdem wird der Auftragnehmer von der Abnahme unterrichtet. 

Gelieferte Aufträge, die nicht den qualitativen Anforderungen entsprechen, können zur 

Nachbesserung an den Auftragnehmer zurückgesandt werden; in diesem Fall werden sie 

erst nach Erhalt und Prüfung des nachgebesserten Auftrags formal abgenommen. 

Wird der Auftrag mit „unacceptable“ benotet, so hat der Auftragnehmer ab der Mitteilung 

fünf Arbeitstage Zeit, sich zu äußern. 

4.4. FAKTURIERUNG 

Innerhalb von zehn Arbeitstagen ab der Abnahmemitteilung muss der Auftragnehmer im 

elektronischen Fakturierungsmodul des (über das eXtra-Portal zugänglichen) 

Vertragspartnerportals eine elektronische Rechnung erstellen. Auf andere Weise 

übermittelte Rechnungen werden nicht akzeptiert. 

Die Rechnung muss folgende Angaben enthalten: 

 das Wort „Rechnung“ und eine Rechnungsnummer; 

 den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie seine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer für Erwerbe innerhalb der Union. Die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer wird nicht verlangt bei Auftragnehmern, die als 

Kleinunternehmer oder aus anderen Gründen nicht umsatzsteuerpflichtig sind und 

die kein Vorsteuerabzugsrecht haben; 

 das Rechnungsdatum; 

 den Namen und die Anschrift der anweisungsbefugten Verwaltungseinheit (wie in 

den Auftragsscheinen angegeben); 

 die Nummer des RV; 

 die Nummern der Auftragsscheine; 

 den (gemäß den Auftragsscheinen) zu zahlenden Betrag; 

 (gegebenenfalls) den Umsatzsteuerbetrag bzw. den Grund für die 

Umsatzsteuerbefreiung; 

 den fälligen Gesamtbetrag; 

 die IBAN des Bankkontos, auf das die Zahlung erfolgen soll. 

Wird die Mehrwertsteuer in Belgien geschuldet, so gilt der Vermerk auf dem 

Auftragsschein als Antrag auf Befreiung von der Mehrwertsteuer Nr. 450 gemäß 

Artikel 42 Absatz 3.3 des Mehrwertsteuergesetzes (Rundschreiben Nr. 2/1978), sofern 

vom Auftragnehmer in der elektronischen Rechnung der Vermerk 

 „Befreiung von der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 42 Absatz 3.3 des 

Mehrwertsteuergesetzes (Rundschreiben 2/1978)“ oder 
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 ein gleichwertiger Vermerk in französischer oder niederländischer Sprache 

angebracht ist. 

Wird die Mehrwertsteuer in Luxemburg geschuldet, so bringt der Auftragnehmer auf 

seinen Rechnungen folgenden Vermerk an: „Commande destinée à l'usage officiel de 

l'Union européenne. Exonération de la TVA Article 43 § 1 k 2ième tiret de la loi modifiée 

du 12.02.79.“ 

Bei innergemeinschaftlichen Erwerben ist auf den Rechnungen folgender Vermerk 

anzubringen: „Für offizielle Zwecke der Europäischen Union. MwSt-Befreiung / 

Europäische Union / Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe aa der Richtlinie 2006/112/EG des 

Rates.“ 

Von den Auftragnehmern wird erwartet, dass sie sich während der Laufzeit des RV auch 

an gegebenenfalls geänderte Fakturierungsregeln halten. 

5. VERTRAULICHKEIT 

5.1. NUTZUNG WEBBASIERTER TOOLS – DATENSCHUTZ, VERTRAULICHKEIT UND RECHTE 

DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

Auftragnehmer, die zur Ausführung von Aufträgen oder zur Erledigung einer sonstigen 

administrativen Aufgabe im Zusammenhang mit dem RV webbasierte Tools oder einen 

sonstigen webbasierten Dienst (z. B. maschinelle Übersetzung oder Cloud-Computing) 

nutzen wollen, müssen sich bei der Nutzung solcher Dienste strikt an den RV halten. 

Insbesondere müssen während jedes webbasierten Vorgangs die Bestimmungen zur 

Vertraulichkeit (Artikel I.12.2) und die zum Schutz personenbezogener Daten (Artikel I.9 

und II.9) eingehalten werden. Die Rechte des geistigen Eigentums der Union müssen 

jederzeit gewahrt sein. 

Dies bedeutet z. B., dass sich die Auftragnehmer vergewissern müssen, dass Anbieter von 

webbasierten maschinellen Übersetzungen während der Übermittlung und Bearbeitung des 

Auftrags Vertraulichkeit gewährleisten und dass sie sich verpflichten, alle mit dem 

Auftrag zusammenhängenden Daten unmittelbar nach Lieferung des Ergebnisses der 

maschinellen Übersetzung zu löschen. 

Es bedeutet auch, dass die Auftragnehmer keine webbasierten maschinellen 

Übersetzungsdienste nutzen dürfen, wenn die Nutzungsbedingungen vorsehen, dass der 

Anbieter solcher Dienste die Rechte des geistigen Eigentums betreffend den zum 

Übersetzen übermittelten Text und/oder betreffend die erstellte Übersetzung erwirbt. 

5.2. SENSIBLE AUFTRÄGE 

Die DGT kann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Aufträge verlangen, die den 

Umgang mit sensiblen Informationen umfassen. Dies kann bedeuten, dass der 

Auftragnehmer 

 sicherstellen muss, dass der Ausgangs- und der Zieltext sowie alle Informationen 

betreffend den Auftrag vertraulich behandelt werden und dass alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zugang zu dem Auftrag haben, sich der 

Vertraulichkeit des Auftrags bewusst sind; 
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 alle physischen und elektronischen Kopien der Texte und anderer sensibler 

Informationen betreffend den Auftrag löschen bzw. vernichten muss, sobald die 

DGT den Auftragnehmer von der Abnahme der Lieferung unterrichtet hat. 

Werden sensible Aufträge an Unterauftragnehmer vergeben, so muss der Auftragnehmer 

dafür sorgen, dass die Unterauftragnehmer die Sicherheits- und 

Vertraulichkeitsanforderungen der DGT einhalten. Die Verfahren, die Auftragnehmer und 

Unterauftragnehmer untereinander für die Übermittlung von Texten und Informationen 

betreffend den Auftrag nutzen, müssen wenigstens ein gleich hohes Schutzniveau 

gewährleisten wie die Verfahren, die die DGT für die Übermittlung an den Auftragnehmer 

nutzt. Die DGT kann verbieten, dass ein sensibler Auftrag an einen Unterauftragnehmer 

vergeben wird. 

Die DGT behält sich vor, die vom Auftragnehmer angewandten Verfahren zur Einhaltung 

dieser Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen zu kontrollieren. 

6. KOMMUNIKATION 

Die Kommunikation zwischen der DGT und den Auftragnehmern erfolgt überwiegend 

über das eXtra-Portal. Die Auftragnehmer müssen sich bei einem Authentifizierungsdienst 

(zurzeit EU Login) registrieren und sich über diesen Dienst identifizieren, um während der 

Ausführung des RV Zugang zum eXtra-Portal und zu anderen Portalen zu erhalten. 

Der Qualitätskoordinator des Auftragnehmers (siehe Abschnitt 14.3.2) ist die Anlaufstelle 

der DGT für sprachliche Fragen. Die Kontaktdaten müssen im RV angegeben sein und 

unverzüglich aktualisiert werden, wenn sie sich während der Ausführung des RV ändern. 

Vergibt der Auftragnehmer einen Auftrag an einen Unterauftragnehmer, so muss er 

sowohl spezifische Anweisungen der DGT betreffend den Auftrag als auch Feedback der 

DGT zum gelieferten Auftrag an den Unterauftragnehmer weiterleiten. Wegen inhaltlicher 

Fragen im Zusammenhang mit dem Auftrag dürfen Unterauftragnehmer die DGT 

kontaktieren. 
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TEIL II — ANGEBOTSABGABE 

7. WER DARF TEILNEHMEN? 

Die Teilnahme an dieser Ausschreibung steht zu gleichen Bedingungen allen natürlichen 

und juristischen Personen im Geltungsbereich der EU-Verträge offen. Hierzu gehören alle 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, alle natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz in 

der Union haben, und alle juristischen Personen, die in der Union eingetragen sind. 

Außerdem steht die Teilnahme internationalen Organisationen offen sowie allen 

natürlichen und juristischen Personen, die in einem Nicht-EU-Land niedergelassen sind, 

das mit der Union ein besonderes Abkommen im Bereich der Auftragsvergabe 

geschlossen hat, und zwar unter den Bedingungen eines solchen Abkommens3. 

Bieter, die Angehörige eines EU-Mitgliedstaats sind, aber in einem Nicht-EU-Land 

niedergelassen sind, müssen einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit erbringen. 

Die Bieter müssen den Staat angeben, in dem sie tatsächlich niedergelassen sind, und die 

nach dem jeweiligen nationalen Recht geforderten diesbezüglichen Nachweise erbringen. 

8. MINDESTANFORDERUNGEN UND PFLICHTEN 

Die Bieter sind während der Laufzeit des RV an ihr Angebot gebunden. Die Bieter müssen 

alle Bedingungen in den Ausschreibungsunterlagen anerkennen und auf die Anwendung 

eigener allgemeiner und besonderer Geschäftsbedingungen verzichten. 

Die Bieter dürfen die in ihren Angeboten angegebenen Preise vor der Öffnung der 

Angebote weder anderen Bietern noch Konkurrenten mitteilen. Die Bieter dürfen nicht 

versuchen, andere Wirtschaftsteilnehmer zu einem Verzicht auf eine Angebotsabgabe zu 

veranlassen, um dadurch den Wettbewerb zu beschränken. 

9. EINREICHUNG EINES ANGEBOTS 

Die Angebote sind unter Beachtung sämtlicher Ausschreibungsunterlagen, einschließlich 

der Aufforderung zur Angebotsabgabe, zu erstellen. Die Angebote müssen präzise und 

knapp abgefasst sein und eindeutig belegen, dass der Bieter den Anforderungen genügt 

und in der Lage ist, die Dienstleistungen zu den festgelegten Bedingungen zu erbringen. 

Sie müssen alle Informationen enthalten, die die DGT benötigt, um die Angebote auf der 

Grundlage der Ausschluss-, der Eignungs- und der Zuschlagskriterien zu prüfen, sowie 

alle geforderten Unterlagen. 

Die Angebote müssen unter Verwendung der Anhänge dieser Spezifikationen der 

Ausschreibung (im Folgenden „Spezifikationen“) und des RV erstellt werden, und zwar in 

der Reihenfolge, in der sie dort aufgeführt sind. Alle Anhänge und geforderten 

Unterlagen müssen ausgedruckt, unterzeichnet und gescannt werden. Unterlagen und 

Zeugnissen, die nicht in einer Amtssprache der EU abgefasst sind, müssen Übersetzungen 

in eine der Amtssprachen der EU beigefügt werden. 

                                                 

3  Als die Ausschreibungsunterlagen zusammengestellt wurden, hatten folgende Staaten ein solches Abkommen 

mit der Union: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmazedonien, 

Norwegen und Serbien. 
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Die Angebote müssen folgendermaßen auf DVDs oder USB-Sticks eingereicht werden: 

1. eine DVD oder ein USB-Stick, als „ORIGINAL“ gekennzeichnet, 

2. eine DVD oder ein USB-Stick, als „COPY 1“ gekennzeichnet, und 

3. eine DVD oder ein USB-Stick, als „COPY 2“ gekennzeichnet. 

Die Angebote müssen auch einen Ausdruck (auf Papier) des Anmeldeformulars sowie des 

technischen und finanziellen Angebots mit den Originalunterschriften umfassen. 

Bieter, die für mehrere Lose Angebote abgeben, müssen diese Lose sowohl im 

elektronischen Anmeldeformular als auch in den ausgefüllten Anhängen dieser 

Spezifikationen angeben und den Nachweis erbringen, dass sie die Eignungskriterien für 

jedes Los erfüllen. 

10. STATUS UND RECHTSFORM (ANHÄNGE 1 UND 2) 

Die Bieter müssen ihren rechtlichen Status angeben und geeignete Nachweise erbringen, 

z. B. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Handelsregister- bzw. Firmenbuchnummer, 

Gründungs- bzw. Eintragungsurkunde des Unternehmens, Personalausweis oder 

Reisepass. Bei gemeinsamen Angeboten gilt dies für jedes Mitglied der 

Bietergemeinschaft. 

Die Bieter müssen die Namen und Positionen der Personen angeben, die zur Vertretung 

der Bieter (oder – bei gemeinsamen Angeboten – zur Vertretung jedes einzelnen Mitglieds 

der Bietergemeinschaft) bevollmächtigt und zur Unterzeichnung des RV befugt sind, und 

geeignete Nachweise, z. B. eine Vollmacht, beifügen. 

11. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

(ANHANG 3) 

Als Nachweis ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit müssen alle 

Bieter Folgendes beibringen: 

a) Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre; und/oder 

b) für das letzte verfügbare Geschäftsjahr eine Erklärung über den Gesamtumsatz 

und den Umsatz aus der Erbringung der Art von Dienstleistung, die Gegenstand 

dieser Ausschreibung ist. 

12. FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT (ANHÄNGE 4 UND 5) 

Die Bieter können für die Zwecke der Ausschreibung eine Partnerschaft eingehen 

(Bietergemeinschaft), Unteraufträge erteilen oder beides miteinander kombinieren. 

Aus dem Angebot muss Folgendes klar hervorgehen: 

 der Status der Beteiligten, d. h. ob sie Partner in einer Bietergemeinschaft oder ob 

sie Unterauftragnehmer sind, und 

 ob die Beteiligten derselben Unternehmensgruppe angehören oder es sich bei 

einem Beteiligten um die Muttergesellschaft des anderen handelt. 
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12.1.  GEMEINSAME ANGEBOTE 

Ein gemeinsames Angebot ist ein von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern 

abgegebenes Angebot. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft haftet gesamtschuldnerisch 

gegenüber der DGT für die Erfüllung der Vertragsbedingungen. Aussagen wie „Einer der 

Partner, die das gemeinsame Angebot vorlegen, haftet für einen Teil des Auftrags und ein 

anderer für den Rest“ oder „Es sollen mehrere Verträge unterzeichnet werden, wenn das 

gemeinsame Angebot den Zuschlag erhält“ können zur Ablehnung des Angebots führen. 

Bietergemeinschaften müssen keine bestimmte Rechtsform haben, um ein Angebot 

abzugeben; sie müssen jedoch eines ihrer Mitglieder als federführendes Mitglied 

bestimmen, das das Angebot und den RV unterzeichnet. Dieses Mitglied muss 

bevollmächtigt sein, für die Bietergemeinschaft und jedes einzelne Mitglied verbindlich zu 

handeln, und ist für die administrative Abwicklung des RV (Rechnungsstellung, 

Entgegennahme der Zahlungen usw.) im Namen aller Mitglieder verantwortlich. Hierzu 

muss dem Angebot eine entsprechende Vollmacht beiliegen. 

Jede Änderung in der Zusammensetzung der Bietergemeinschaft während der 

Ausschreibung kann zur Ablehnung des Angebots führen. Änderungen dieser Art, die 

nach Unterzeichnung des RV erfolgen, müssen vorab von der DGT gebilligt werden. 

Nicht genehmigte Änderungen können zur Kündigung des RV führen (Artikel II.18). 

12.2.  VERGABE VON UNTERAUFTRÄGEN 

Die Vergabe von Unteraufträgen ist zulässig, aber der Auftragnehmer bleibt gegenüber der 

DGT voll haftbar für die Ausführung des RV. 

Freiberufler und Selbständige, die dem Auftragnehmer Dienstleistungen zur Ausführung 

des RV erbringen, gelten als Unterauftragnehmer. 

Alle Unterauftragnehmer müssen sorgfältig über die Bestimmungen der Spezifikationen 

und des RV, insbesondere die Artikel II.7 – II.10, II.13 und II.24, informiert werden. 

Die DGT hat gegenüber den Unterauftragnehmern keine unmittelbaren rechtlichen 

Verpflichtungen. Unabhängig davon, ob Aufgaben von einem Unterauftragnehmer 

wahrgenommen werden oder nicht, regelt die DGT alle vertraglichen und administrativen 

Angelegenheiten (z. B. Zahlungen) ausschließlich mit dem Auftragnehmer. Der 

Auftragnehmer kann unter keinen Umständen die Haftung gegenüber der DGT mit der 

Begründung ablehnen, dass für einen Mangel ein Unterauftragnehmer verantwortlich sei. 

Angebote, die die Vergabe von Unteraufträgen vorsehen, müssen Folgendes enthalten: 

 die bestehenden oder künftigen Verträge des Bieters mit Unterauftragnehmern und 

 eine Absichtserklärung jedes Unterauftragnehmers, in der er seinen Willen zur 

Zusammenarbeit bekundet und außerdem bestätigt, dass er alle Bedingungen der 

Leistungsbeschreibung und des RV gelesen und zur Kenntnis genommen hat. 

Ein Wechsel des Unterauftragnehmers während des Vergabeverfahrens kann zur 

Ablehnung des Angebots führen. Wechsel dieser Art, die nach Unterzeichnung des RV 

erfolgen, müssen vorab von der DGT gebilligt werden. Nicht genehmigte Wechsel können 

zur Kündigung des RV führen (Artikel II.18). 



 

15 

TEIL III — BEWERTUNG DER ANGEBOTE 

Die DGT bewertet die Angebote auf der Grundlage der darin gemachten Angaben und 

anhand folgender Kriterien: 

 Ausschlusskriterien – Prüfung, ob der Bieter zur Teilnahme an der Ausschreibung 

berechtigt ist und ob er gegebenenfalls den Zuschlag für den RV erhalten darf. 

Diese Prüfung findet bei jedem Bieter nur einmal statt, auch wenn der Bieter 

Angebote für mehrere Lose abgegeben hat; 

 Eignungskriterien – Prüfung, ob der Bieter die verlangte Mindestkapazität sowie 

die technische und die berufliche Leistungsfähigkeit aufweist. Die 

Mindestkapazität und die berufliche Leistungsfähigkeit werden bei jedem Los 

geprüft; die technische Leistungsfähigkeit wird bei jedem Bieter nur einmal 

geprüft, auch wenn der Bieter Angebote für mehrere Lose abgegeben hat; und 

 Zuschlagskriterien – Analyse, inwieweit die Angebote den Zuschlagskriterien 

genügen; dies führt dann zur Einstufung – für jedes Los – der Bieter aufgrund des 

Qualitäts-Preis-Verhältnisses ihrer Angebote. 

Am Ende der Bewertung werden die Rahmenverträge für die jeweiligen Lose dann an die 

am höchsten eingestuften Bieter vergeben. 

13. AUSSCHLUSSKRITERIEN (ANHANG 6) 

13.1.  AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME AM VERGABEVERFAHREN 

Gemäß Artikel 136 der Haushaltsordnung werden Bieter, die sich in einer der in Anhang 6 

beschriebenen Ausschlusssituationen befinden, von diesem Vergabeverfahren 

ausgeschlossen. 

Bei gemeinsamen Angeboten sind die Ausschlusskriterien auf jedes Mitglied der 

Bietergemeinschaft anwendbar; bei Angeboten, die die Vergabe von Unteraufträgen 

vorsehen, sind sie sowohl auf den Bieter als auch auf alle Unterauftragnehmer anwendbar. 

13.2.  NACHWEISE 

Die Bieter müssen die ehrenwörtliche Erklärung (Anhang 6) ausfüllen, datieren und 

unterzeichnen und darin bestätigen, dass sie sich in keiner Ausschlusssituation befinden 

bzw. dass angemessene Abhilfemaßnahmen gemäß Artikel 136 Absatz 7 der 

Haushaltsordnung getroffen worden sind, und die erforderlichen Nachweise erbringen. 

Die Bieter müssen die Erklärung und die erforderlichen Nachweise für jedes Mitglied 

einer Bietergemeinschaft und gegebenenfalls für alle Unterauftragnehmer erbringen. 

Die DGT kann jederzeit die relevanten Originalunterlagen anfordern. Bieter, die 

diese Unterlagen auf Anforderung nicht vorlegen oder nachweislich falsche Angaben 

gemacht haben, werden ausgeschlossen. 

14. EIGNUNGSKRITERIEN (ANHANG 7) 

Die Bieter müssen die Eignungskriterien hinsichtlich der Mindestkapazität, der 

technischen Leistungsfähigkeit, der Qualifikationen und der Erfahrung erfüllen. 
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Bei gemeinsamen Angeboten muss die Bietergemeinschaft als Ganzes den Kriterien 

genügen. 

Bei Verträgen mit Vergabe von Unteraufträgen muss der Bieter zusammen mit den 

Unterauftragnehmern den Kriterien genügen. 

14.1.  MINDESTKAPAZITÄT 

Für jedes Los, für das die Bieter ein Angebot abgeben, müssen sie über die „jährliche 

Mindestkapazität“ verfügen, die in der unten stehenden Tabelle aufgeführt ist. Dies 

müssen die Bieter durch Unterzeichnung der ehrenwörtlichen Erklärung (Anhang 7.1) 

bestätigen. 

Die DGT kann z. B. dann einen förmlichen Nachweis darüber fordern, dass der 

Bieter tatsächlich über die geforderte Mindestkapazität verfügen wird, wenn die 

angegebene Kapazität als unvereinbar mit dem Gesamtumsatz des Bieters oder mit 

seiner beruflichen Leistungsfähigkeit erscheint. Wird dieser Nachweis nicht 

erbracht, so kann dies zur Ablehnung des Angebots führen. 

Diese Mindestkapazität darf keinesfalls als garantiertes Arbeitsaufkommen betrachtet 

werden. 

Die „Mindestkapazität“ beruht auf den in den Jahren 2014-2018 in der DGT übersetzten 

Seiten und den von der DGT an externe Dienstleister vergebenen Seiten (außer für 

EN>GA); diese Zahlen werden Bietern hier als Orientierungshilfe bezüglich des 

Arbeitsaufkommens und der Nachfrageschwankungen angeboten. Diese Mengen dürfen 

keinesfalls als garantiertes Arbeitsaufkommen betrachtet werden. 

In der Spalte „Los“ sind die Sprachenkombinationen angegeben, für die Rahmenverträge 

unterzeichnet werden können. 

TRAD19 

Los Übersetzte Seiten (2014-2018) An externe Dienstleister vergebene 

Seiten (2014-2018) 

Jährliche 

Mindestka

pazität 

pro Jahr pro Monat pro Jahr pro Monat (Seiten) 

min. max. min. max. min. max. min. max. 

1. BG>EN 8200  10 900  300  1900  4400  5500  0  1000  6000  

2. CS>EN 5800  11 200  200  2200  2500  6200  0  1000  6000  

3. DE>EN 20 700  30 300  600  5200  8000  13600  100  2900  14 000  

4. DE>FR 4400  7600  200  1000  1600  4000  0  600  3000  

5. EL>EN 14 900  21 500  400  2500  4000  11 100  100  1800  11 000  

6. EL>FR 1100  2700  0  600  700  1200  0  300  1000  

7. EN>BG 68 900  81 600  3400  12 600  11 300  22 700  300  2900  23 000  

8. EN>CS 68 100  82 300  3300  13 100  15 400  27 600  600  4400  28 000  

9. EN>DA 67 200  81 700  3000  13 200  13 200  20 200  400  3200  20 000  

10. EN>DE 98 700  119 300  5500  13 100  20 700  30 300  1000  5600  30 000  

11. EN>EL 70 200  84 000  3400  13 100  16 100  25 300  300  3 800  25 000  

12. EN>ES 79 500  92 600  3700  14 200  14 300  18 600  300  3 800  19 000  

13. EN>ET 65 900  80 400  3200  12 200  14 000  21 300  300  3200  21 000  
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14. EN>FI 66 400  81 000  3200  13 500  8700  17 300  100  2600  17 000  

15. EN>FR 109 700  123 700  5800  14 300  27 000  37 900  1200  6000  38 000  

16. EN>GA* 5000  19 000  200  7500  100  3500  0  800  Siehe unten 

17. EN>HR 66 300  82 200  3700  13 100  16 400  27 600  600  4100  28 000  

18. EN>HU 69 000  82 400  3500  12 700  14 200  24 800  400  3 800  25 000  

19. EN>IT 77 000  90 700  3800  13 000  13 000  22 700  600  3300  23 000  

20. EN>LT 66 000  80 100  3100  13 100  11 200  23 100  400  3900  23 000  

21. EN>LV 65 700  80 600  3400  12 500  16 700  21 700  600  3000  22 000  

22. EN>MT 63 800  79 300  3700  13 100  11 000  20 700  100  2900  21 000  

23. EN>NL 70 800  84 400  4100  12 800  11 800  17 700  400  3000  18 000  

24. EN>PL 69 800  85 300  3800  12 600  12 900  24 300  600  3800  24 000  

25. EN>PT 71 000  86 000  3600  13 200  12 900  21 000  300  3900  21 000  

26. EN>RO 69 700  83 200  3500  12 700  12 300  18 600  300  2400  19 000  

27. EN>SK 67 600  79 800  3500  12 400  12 400  26 500  100  4200  27 000  

28. EN>SL 66 300  80 000  3300  13 300  16 200  25 600  600  3800  26 000  

29. EN>SV 67 800  82 400  3600  13 400  13 800  20 100  500  2600  20 000  

30. ES>EN 15 700  19 200  600  5500  5900  11 400  0  2800  11 000  

31. ES>FR 3500  4800  100  800  700  2400  0  600  2000  

32. FI>EN 3700  8100  100  1800  1600  4400  0  800  4000  

33. FR>DE 3900  10 000  100  1800  1200  2700  0  400  3000  

34. FR>EN 13 300  20 300  600  3400  3100  5800  0  2000  6000  

35. FR>NL 4600  9200  100  1600  1300  3100  0  700  3000  

36. HR>EN 3300  8400  100  2800  1800  4900  0  900  5000  

37. HU>EN 7000  12 400  100  2700  5000  7300  100  1600  7000  

38. IT>EN 11 300  19 300  400  3200  4600  10 300  0  1800  10 000  

39. IT>FR 3000  5100  100  800  1300  2500  0  400  2000  

40. LT>EN 4400  7000  100  1200  2500  4500  0  700  5000  

41. LV>EN 2800  6000  0  1100  1300  4200  0  1000  4000  

42. NL>EN 6200  12 000  100  2000  2500  7400  0  1300  7000  

43. NL>FR 1600  2800  0  600  700  1800  0  300  1000  

44. PL>EN 10 000  16 000  300  2500  4600  11 000  100  1900  11 000  

45. PT>EN 4800  9000  100  1400  1900  5300  0  900  5000  

46. RO>EN 7700  10 400  200  1500  4000  6000  100  1200  6000  

47. SK>EN 4500  6300  100  1000  2700  4500  0  800  5000  

48. SL>EN 5000  7400  100  1200  2900  4100  0  900  4000  

49. SV>EN 4400  8200  100  1600  1000  3700  0  800  4000  

*  Parallel zum Auslaufen der Ausnahmeregelung für die irische Sprache bis zum Jahr 2022 wird die 

Mindestkapazität für EN>GA in den kommenden Jahren schrittweise steigen: 

 2020 (6 Monate) – 3800 Seiten, 

 2021 – 11 700 Seiten und 

 ab 2022 – 24 000 Seiten. 
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14.2. TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

Die Auftragnehmer müssen technisch in der Lage sein, 

a) Texte zu bearbeiten, die in Dateiformaten von Microsoft Office 2010 (docx, xlsx, 

pptx) und von späteren Versionen von Microsoft Office sowie in den Dateiformaten 

pdf, html, xml, rtf oder txt oder anderen gängigen Dateiformaten erstellt worden 

sind. Andere Software oder CAT-Tools, die während der Ausführung des RV 

eingeführt werden, könnten die Verwendung anderer Dateiformate erfordern; 

b) Texte, die von der DGT vorbereitet (pre-processed) worden sind, oder allgemein 

Aufträge zu bearbeiten, die als komprimierte Übersetzungspakete erstellt worden 

sind und Folgendes enthalten: 

i) den Ausgangstext und die zugehörigen Sprachressourcen oder 

ii) Dateien im XLIFF-Format (oder anderen besonderen Dateiformaten, die 

in der Übersetzungsindustrie als Standardformate akzeptiert sind), die 

den Ausgangstext und übersetzte Segmente aus Sprachressourcen der 

DGT enthalten, sowie Sprachressourcen, und dafür CAT-Tools oder 

Editor-Programme zu verwenden, die mit diesen Dateiformaten 

kompatibel sind; 

c) die von der anweisungsbefugten Verwaltungseinheit bereitgestellten 

Sprachressourcen zu verwenden und Folgendes zu liefern: 

i) die Übersetzung in seinem ursprünglichen Dateiformat, wie im 

Auftragsschein angegeben, und/oder 

ii) ein Translation-Memory, das nur die im Ausgangstext vorhandenen 

Sätze und die endgültige Version des Zieltextes, wie er der DGT 

geliefert wurde, enthält (TMX Version 1.4b oder höher oder sonstige 

TM-Dateiformate, die in der Übersetzungsindustrie als Standardformate 

akzeptiert sind) und/oder 

iii) die Übersetzung in einem besonderen Dateiformat, z. B. XLIFF; 

d) eine Terminologiedatenbank zu liefern, die die Schlüsseltermini enthält, die der 

Auftragnehmer für die Ausführung des Auftrags verwendet hat (TBX Version 1.0 

oder höher oder sonstige Terminologiedatenbank-Dateiformate, die in der 

Übersetzungsindustrie als Standardformate akzeptiert sind); 

e) die Segmentierungsregeln der DGT im SRX-Dateiformat zu verwenden (SRX 

Version 2.0 oder höher oder sonstige Segmentierungsaustausch-Dateiformate, die in 

der Übersetzungsindustrie als Standardformate akzeptiert sind); 

f) mit den Tools der Europäischen Kommission erstellte maschinelle Übersetzungen 

zu verwenden. 

Darüber hinaus müssen die Bieter technisch in der Lage sein, 

 das Angebot elektronisch zu registrieren; 

 elektronische Dateien per E-Mail zu übermitteln und zu empfangen; 

 auf das eXtra-Portal der DGT zuzugreifen, sobald der Zuschlag für den RV erteilt 

worden ist; 

 die gelieferten Aufträge über das Vertragspartnerportal in Rechnung zu stellen; 
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 ein Backup der Übersetzungen während und nach der Ausführung des RV 

sicherzustellen. 

Die Bieter müssen Zugriff auf CAT-Tools haben, mit denen es möglich ist, 

 Dateien zu bearbeiten, die in Dateiformaten von Microsoft Office 2010 (oder von 

späteren Versionen) erstellt worden sind; 

 in Open-Document-Formaten (Version 1.2 oder höher) erstellte Dateien zu 

bearbeiten; 

 Translation-Memories (TMX Version 1.4b oder höher) zu importieren und zu 

exportieren; 

 Terminologiedatenbanken (TBX Version 1.0 oder höher) zu verwenden, zu 

verarbeiten oder zu exportieren; 

 im XLIFF-Format (Version 1.2 oder höher) erstellte Dateien zu bearbeiten. 

Die Bieter müssen mit LegisWrite4 (Version 6.0 oder höher) arbeiten können. 

Die Bieter müssen diese technischen Fähigkeiten durch Unterzeichnung der 

ehrenwörtlichen Erklärung (Anhang 7.2) bestätigen. 

14.3.  BERUFLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT – QUALIFIKATIONEN UND ERFAHRUNG 

Die geforderte Übersetzungs- und Qualitätssicherungs-Erfahrung muss sich auf die 

angebotene Sprachenkombination beziehen und sollte in Bereichen vorliegen, die für den 

Gegenstand dieser Ausschreibung relevant sind. 

14.3.1. Übersetzer/innen, Korrekturleser/innen und fachliche Prüfer/innen 

Für alle Lose außer EN>GA 

Mindestqualifikationen und Mindesterfahrung von Übersetzern, Korrekturlesern und 

fachlichen Prüfern: 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) im Fach Übersetzen oder 

Sprachen und 

 eine mindestens zweijährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

2000 Seiten selbst übersetzt 

oder 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) in einem anderen Fach 

und 

                                                 

4  LegisWrite ist ein Tool, das gewährleistet, dass die von der Europäischen Kommission an andere EU-Organe 

übermittelten Dokumente ordnungsgemäß und einheitlich formatiert sind. Alle Informationen über die 

Nutzung von LegisWrite befinden sich auf dem Europa-Server: 

https://ec.europa.eu/info/tender/trad19 

https://ec.europa.eu/info/tender/trad19
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 eine mindestens dreijährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

3000 Seiten selbst übersetzt. 

Für EN>GA 

Mindestqualifikationen und Mindesterfahrung von Übersetzern, Korrekturlesern und 

fachlichen Prüfern: 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) im Fach Übersetzen oder 

Sprachen und 

 eine mindestens einjährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

1000 Seiten selbst übersetzt 

oder 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) in einem anderen Fach 

und 

 eine mindestens zweijährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

2000 Seiten selbst übersetzt. 

14.3.2. Qualitätskoordinator/in 

Der Qualitätskoordinator des Auftragnehmers trägt die Gesamtverantwortung dafür, dass 

alle gelieferten Aufträge den Qualitätsanforderungen genügen, und er ist die Anlaufstelle 

der DGT für alle allgemeinen Qualitätsfragen. Er stellt z. B. sicher, dass die Anweisungen 

der DGT zur Qualität befolgt werden und dass Anmerkungen der DGT zur Qualität 

gelieferter Aufträge an den betreffenden Übersetzer oder Korrekturleser weitergeleitet und 

bei künftigen Aufträgen beachtet werden. Der Qualitätskoordinator muss auch 

Korrekturleser sein und den Korrekturlesetest für das betreffende Los ablegen (siehe 

Abschnitt 15). 

Bieter, die Unterauftragnehmer für die Qualitätssicherung einsetzen, müssen eine Kopie 

des (künftigen) Vertrags mit dem künftigen Qualitätskoordinator vorlegen. Übernimmt 

während der Ausführung des RV eine andere Person die Aufgabe des 

Qualitätskoordinators, so muss der Bieter/Auftragnehmer die DGT davon unterrichten und 

den Nachweis erbringen, dass der neue Qualitätskoordinator die Kriterien erfüllt. Ist diese 

Person ein Unterauftragnehmer, so muss der Bieter/Auftragnehmer eine Kopie des 

(künftigen) Vertrags mit dieser Person vorlegen. 

Für alle Lose außer EN>GA 

Mindestqualifikationen und Mindesterfahrung von Qualitätskoordinatoren: 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) im Fach Übersetzen oder 

Sprachen und 

 eine mindestens anderthalbjährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder 

mindestens 1500 Seiten selbst übersetzt und 

 eine mindestens anderthalbjährige Erfahrung als Vollzeit-Qualitätssicherer oder 

mindestens 4000 Seiten selbst qualitätsgesichert 
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oder 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) in einem anderen Fach 

und 

 eine mindestens dreijährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

3000 Seiten selbst übersetzt und 

 eine mindestens anderthalbjährige Erfahrung als Vollzeit-Qualitätssicherer oder 

mindestens 4000 Seiten selbst qualitätsgesichert 

Für EN>GA 

Mindestqualifikationen und Mindesterfahrung von Qualitätskoordinatoren: 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) im Fach Übersetzen oder 

Sprachen und 

 eine mindestens zweijährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

2000 Seiten selbst übersetzt 

oder 

 ein Hochschulabschluss (z. B. ein nach einem mindestens dreijährigen Studium 

erworbener Universitäts- oder gleichwertiger Abschluss) in einem anderen Fach 

und 

 die staatliche irische Akkreditierung als Übersetzer (An Séala Creidiúnaithe 

d’Aistritheoirí) und 

 eine mindestens zweijährige Erfahrung als Vollzeitübersetzer oder mindestens 

2000 Seiten selbst übersetzt. 

14.3.3. Nachweise 

Das Angebot muss Nachweise enthalten, aus denen hervorgeht, dass jeder Übersetzer, 

Korrekturleser, fachliche Prüfer und Qualitätskoordinator wenigstens über die 

Mindestqualifikationen verfügt. Dem Angebot müssen Kopien ihrer Abschlusszeugnisse 

oder Diplome (sowie gegebenenfalls der An Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí) beigefügt 

sein. 

Der Bieter muss bestätigen, dass die Anforderungen an die Erfahrung erfüllt sind, und 

dazu für jeden Übersetzer, Korrekturleser, fachlichen Prüfer und Qualitätskoordinator eine 

ehrenwörtliche Erklärung (Anhang 7.3) unterzeichnen. 

Die DGT kann für jeden Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt der Bewertung oder 

Ausführung des RV einen förmlichen Nachweis der Erfahrung fordern. Wird dieser 

Nachweis nicht erbracht, so kann dies zur Ablehnung des Angebots oder zur 

Kündigung des RV führen. 

15. ZUSCHLAGSKRITERIEN (ANHANG 8) 

Die DGT wird die Angebote anhand der Zuschlagskriterien (Qualität und Preis) prüfen. 
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Die Qualitätskriterien umfassen 

 einen Korrekturlesetest, 

 einen Übersetzungstest und 

 eine Fallstudie. 

Diese Tests werden gleichzeitig, online, unter kontrollierten Bedingungen und innerhalb 

einer bestimmten Zeit abzulegen sein. 

Es wird nicht möglich sein, dass ein und dieselbe Person mehrere Tests (z. B. den 

Korrekturlese- und den Übersetzungstest) oder Korrekturlesetests für mehrere Lose oder 

einen Test für mehrere Bieter ablegt. 

Die Bieter müssen für jeden der drei Tests eine Person benennen und deren Status 

(Partner, Angestellter, Unterauftragnehmer usw.) angeben. Bieter, die Angebote für 

mehrere Lose abgeben, müssen für jedes Los Personen für die Korrekturlese- und die 

Übersetzungstests benennen, aber nur eine Person für die Fallstudie, die jeder Bieter nur 

einmal durchzuführen hat. 

Die im Angebot als Qualitätskoordinator benannte Person muss den Korrekturlesetest 

ablegen. Wird eine Person als Qualitätskoordinator für mehrere Lose benannt, so muss sie 

den Korrekturlesetest für eines dieser Lose ablegen, und der Bieter muss weitere Personen 

benennen, die die Korrekturlesetests für die anderen Lose ablegen. Diese Personen müssen 

im Angebot als Korrekturleser aufgeführt sein. Ist die Person, die den Test ablegt, ein 

Unterauftragnehmer, so muss sie einer der im Angebot aufgeführten Unterauftragnehmer 

sein. 

Die Bieter müssen eine ehrenwörtliche Erklärung, dass diese Personen die Tests alleine 

abgelegt haben, unterzeichnen und die Erklärung der DGT spätestens zehn Arbeitstage 

nach den Tests übermitteln. 

Die Daten und sonstigen praktischen Modalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt 

bekannt gegeben. 

Gewichtung: Für die Auswahl des wirtschaftlich günstigsten Angebots zählt das 

Verhältnis von Qualität (70 %) zu Preis (30 %). 

Höchstpunktzahl und mindestens erforderliche Punktzahl für die Qualitätskriterien: 

Kriterium Höchstpunktzahl Mindestpunktzahl 

Korrekturlesetest 40 28 

Übersetzungstest 40 28 

Fallstudie 20 14 

Gesamt 100 70 

Die DGT bewertet die Ergebnisse des (i) Korrekturlesetests, (ii) des Übersetzungstests und 

(iii) der Fallstudie – in dieser Reihenfolge. Um für die weitere Bewertung in Frage zu 
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kommen, müssen die Bieter bei jedem Kriterium die vorgegebene Mindestpunktzahl 

erreichen. 

Jeder Test wird von zwei DGT-Bewertern bewertet. Die endgültige Punktzahl entspricht 

dem Durchschnitt aus den beiden Bewertungen. Weichen die Bewertungen erheblich 

voneinander ab, so erfolgt eine dritte Bewertung; die endgültige Note entspricht dann dem 

Durchschnitt aus den drei Bewertungen. 

15.1.  KORREKTURLESETEST UND ÜBERSETZUNGSTEST 

Die Bewerter stützen ihre Bewertungen des Korrekturlese- und des Übersetzungstests auf 

die Qualitätsanforderungen, die für Übersetzungs- und Korrekturleseaufträge gelten, die 

gemäß dem RV zu liefern sind. 

Im Rahmen des Korrekturlesetests müssen die Bieter einen Text von rund 

6 Standardseiten so Korrektur lesen, dass er danach den Qualitätsanforderungen genügt 

und unmittelbar verwendet werden kann. 

Im Rahmen des Übersetzungstests müssen die Bieter einen Text von rund 

1,5 Standardseiten übersetzen. 

15.2.  FALLSTUDIE 

Im Rahmen der Fallstudie müssen die Bieter beschreiben, wie sie sich angesichts eines 

realistischen, von der DGT erdachten Szenarios, bei dem es um die Arbeitsabläufe im 

Zusammenhang mit einem Übersetzungsauftrag geht, verhalten würden. 

15.3.  PREIS 

Der Grundpreis ist der angebotene Preis für das Übersetzen einer Standardseite, der in 

Euro (EUR) und ohne Mehrwertsteuer anzugeben ist. Der Preis deckt Folgendes ab: 

 sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung des RV (z. B. die Kosten 

für das Abrufen, die Verwaltung und die Lieferung von Aufträgen, für den 

Zugang zu Terminologie- und Dokumentationsdatenbanken sowie (ggf.) für das 

Erstellen und Liefern von Translation-Memories oder von Dateien in einem 

besonderen Dateiformat (z. B. XLIFF); außerdem alle Gebühren im 

Zusammenhang mit dem Übergang des Eigentums an Rechten auf die Union, 

einschließlich aller Arten der Nutzung der gelieferten Aufträge) und 

 Verwaltungsaufgaben, Kommunikation, Steuern, Sozialversicherungsabgaben, 

Versicherung und etwaige Bankgebühren. 

Die Bieter können für unterschiedliche Lose unterschiedliche Preise anbieten. 

Für Übersetzungsdienstleistungen, die gemäß dem RV erbracht werden, zahlt die DGT 

dem Auftragnehmer einen Betrag, der folgendermaßen berechnet wird: 

die von der DGT ermittelte Zahl der Standardseiten des Ausgangstextes  

multipliziert mit 

dem Preis für eine Standardseite gemäß dem RV. 
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Für bestimmte Dienstleistungen wird nur ein prozentualer Anteil dieses Grundpreises 

gezahlt. Unter anderem 

 wird bei vorbereiteten (pre-processed) Übersetzungsaufträgen die Zahl der 

Standardseiten des Ausgangstextes entsprechend dem Umfang des ganz oder 

teilweise vorbereiteten Texts anteilig verringert; dies ergibt folgende Preise: 

o 20 % des Grundpreises für Seiten mit einer 100 %igen Match-Rate, 

o 50 % für 85-99 %ige Matches, 

o 100 % für Matches unter 85 %; 

 zählen bei Versionen eines vom Auftragnehmer übersetzten Textes alle geänderten 

Segmente – unabhängig vom Umfang der Änderung oder von der Match-Rate – als 

neuer Text; hiervon ausgenommen sind die Segmente, 

o bei denen die einzige Änderung in deren Löschung/Streichung besteht oder 

o die ohne weitere Änderung innerhalb des Textes verschoben werden; 

 werden bei Aufträgen zum Korrekturlesen oder zur fachlichen Prüfung 50 % der 

Zahl der Standardseiten des Ausgangstextes gezählt; 

 wird nur die Zahl der zu übersetzenden Zeichen gezählt, wenn ein in einem 

elektronischen Dateiformat übermittelter Ausgangstext grafische Darstellungen 

(z. B. Tabellen, Schaubilder, Diagramme oder Karten) mit zu übersetzenden 

Textteilen enthält; 

 bemisst sich die Seitenzahl nach dem Umfang der Darstellungen, wenn der 

Ausgangstext auf Papier oder in einem nicht bearbeitbaren Format vorliegt und 

grafische Darstellungen in dem Text laut Auftragsschein vollständig wiederzugeben 

sind. 

Die Zahl der Standardseiten wird von der anweisungsbefugten Verwaltungseinheit 

ermittelt. 

Angebote ohne Preise werden abgelehnt. 

Scheint der angebotene Preis ungewöhnlich niedrig, so wird die DGT gemäß Anhang I 

Nummer 23 der Haushaltsordnung Erläuterungen verlangen. 
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15.4.  VERGABE DER RAHMENVERTRÄGE 

Rahmenverträge werden an die Bieter vergeben, die die Angebote mit dem besten 

Qualitäts-Preis-Verhältnis abgegeben haben; dieses Verhältnis wird folgendermaßen 

berechnet (auf drei Dezimalstellen): 

(NQ x 0,7) + (NP x 0,3) x 100 

mit: 

NQ =  Q/max (Q) 

NP =  min (P)/(P) 

Q =  Qualitätsnote für das bewertete Angebot 

max (Q) =  die beste Qualitätsnote für ein Angebot für das betreffende Los 

P =  der Preis in Euro für eine Standardseite 

min (P) =  der niedrigste angebotene Preis für das betreffende Los mit einer 

Qualitätsnote von mindestens 70/100 

Ist das Qualitäts-Preis-Verhältnis bei zwei oder mehreren Angeboten identisch, so wird 

das Angebot mit dem niedrigsten Preis höher eingestuft; sind auch die Preise identisch, 

wird das zuerst eingegangene Angebot höher eingestuft. 

Je Los werden höchstens fünf Rahmenverträge vergeben. 

*** 

Mit der Abgabe eines Angebots erklären Sie, dass Sie den Entwurf des RV, die 

Spezifikationen der Ausschreibung und deren Anhänge sowie die Aufforderung zur 

Angebotsabgabe gelesen haben und deren Bedingungen akzeptieren. 

 


